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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der 

Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing. Zittmayr und Ge

nossen, Nr. 2306/J, betreffend die Verleihung des Ingenieur

titels, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

zu 1: 

Im Jahre 1981 wurde an 114 Fachmaturanten gemäß § 1 Abs.1 

die Standesbezeichnung "Ingenieur" zuerkannt. 

zu 2: 

Im Jahr 1981 wurde nach § 1 Abs. 4 des Ingenieursgesetzes 
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- 2 -

1973 an 21 Personen die Standesbezeichnung "Ingenieur" 

zuerkann t. 

zu 3: 

Davon haben 6 Personen die Standesbezeichnung "Ingenieur" 

ohne Prüfung erhalten. 

l\ 
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